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Wohnungsgeberbestätigung gemäß § 19 Bundesmeldegesetz (BMG)

 Ich, 
Name des Wohnungsgebers oder der beauftragten Person

 bestätige hiermit einen Einzug in bzw. Auszug aus folgender Wohnung

 Straße, Hausnr.:

 PLZ: Ort:

 Stockwerk, Wohnungs- bzw. Mietvertragnummer bzw. Lagebeschreibung der Wohnung im Haus:

 am:

 für folgende Personen
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 Für weitere Personen verwenden Sie bitte ein zusätzliches Formular.

 Name und Anschrift des Wohnungsgebers:

 Name: Vorname:
 Straße, Hausnr.:
 PLZ: Ort:

Der Wohnunggeber ist gleichzeitig Eigentümer der Wohnung.

Der Wohnungsgeber ist nicht Eigentümer der Wohnung.

 Name und Anschrift des Eigentümers

 Name: Vorname:
 Straße, Hausnr.:
 PLZ: Ort:
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Ich bestätige mit meiner Unterschrift den Ein- bzw. Auszug der oben genannten Person(en) in die 
bzw. aus der näher bezeichneten Wohnung und dass ich als Wohnungsgeber oder als beauftragte 
Person diese Bescheinigung ausstellen darf.

Ich habe davon Kenntnis genommen, dass ich ordnungswidrig handele, wenn ich hierzu nicht 
berechtigt bin und dass es verboten ist, eine Wohnanschrift für eine Anmeldung eines Wohnsitzes 
einem Dritten anzubieten oder zur Verfügung zu stellen, obwohl ein tatsächlicher Bezug der 
Wohnugn durch einen Dritten weder stattfindet noch beabsichtigt ist. Ein Verstoß gegen das 
Verbot stellt auch eine Ordnungswidrigkeit dar.

Die unten stehende Information zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten habe ich zur Kenntnis
genommen.

                                                                                                                                                       
Ort, Datum Unterschrift des Wohnungsgebers oder der beauftragten Person

Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten

Der Wohnungsgeber ist gemäß § 19 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) verpflichtet, bei der
Anmeldung  mitzuwirken.  Hierzu  hat  der  Wohnungsgeber  oder  eine  von  ihm  beauftragte
Person der meldepflichtigen Person den Einzug schriftlich oder gegenüber der Meldebehörde
nach Absatz  4  auch  elektronisch innerhalb  der  in  §  17 Absatz  1  BMG genannten Frist  zu
bestätigen. Aufgrund des Artikel  6  Absatz 1 Buchstabe e DSGVO ist  die Verarbeitung Ihrer
persönlichen Daten zulässig. 

Im Rahmen dieser Verarbeitung werden Ihre Daten an Öffentliche Stellen gemäß §§ 34 Absatz
3 und 37 BMG übermittelt.

Die Dauer der Speicherung richtet sich nach § 14 Absatz 1 Bundesmeldegesetz. Demnach hat
die Meldebehörde gespeicherte Daten zu löschen, wenn sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht
mehr erforderlich sind. Das Gleiche gilt, wenn bereits die Speicherung der Daten unzulässig
war. 
Die  Kontaktdaten  des  Verantwortlichen  für  die  Datenverarbeitung  sowie  weitere
Informationen  zu  Ihren  Rechten  und  zur  zuständigen  Aufsichtsbehörde  finden  Sie  auf
unserer Internetseite www.gemeinde-lichtentanne.de in der Rubrik Rat & Verwaltung unter
Datenschutz.

http://www.gemeinde-lichtentanne.de/
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